
Anlagentechnik

Ziel der Anlage im brandschutztechnischen Sinn ist die
Durchführung wirksamer Löscharbeiten. Diese können auch
durch die Nutzer eines Gebäudes, also brandschutztechnische
Laien, erfolgen. Sie sind vor allem dann wirksam, wenn sie
möglichst frühzeitig einsetzen.

Es ist daher mehr als sinnvoll, beginnend bei Einfamilienhäusern,
Anlagen für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz
auch dann vorzusehen, wenn sie bauaufsichtlich nicht gefordert
werden.

Bei Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern können dazu
zählen:

Handfeuerlöscher• 
Netzunabhängige hausinterne Brandmelder• 
Rauchabzugsvorrichtungen in Kombination mit
Oberlichtern in Treppenräumen.

• 

Sprechertext

Handfeuerlöscher sollten immer frei zugänglich gelagert werden, zudem sollten alle Beteiligten im Umgang mit privaten
Feuerlöschern unterwiesen sein. Um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen müssen Feuerlöscher alle zwei Jahre
überprüft werden.
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